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Vegiernngeit Verücffid)tigung finbeii.
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Internationale Arbeiterschutz-

Gesetzgebung.

Das Rundschreiben des schmeizeri-
scheu Buudesraths vom 15. März 1889
au sämmtliche europäische Industrie-
Staaten betreffend Arbeiterschutz hat
folgenden Wortlaut:

Als der schweizerische Buudesrath im Jahr 1881 bei
den Regierungen einiger der hervorragendsten europäischen
Industriestaaten durch seine diplomatischen Vertretungen hatte
Erkundigungen einziehen lassen, ob Geneigtheit vorhanden
Ware, zu einem internationalen Uebereinkommen betreffend

w Arbeit in den Fabriken Hand zu bieten, konnte er den
Antworten entnehmen, daß über den Gegen-

rend
dwergirende Anschauungen herrschten. Wäh-

wurde ^ àen Seite ans die Schwierigkeiten hingewiesen

d»,- Anregung entgegenstünden, wurde von

Vereinbarung ^ "'^^n 'zunächst die zu einer
^ eignenden Punkte in einem Programm

prazisirt werden, von dessen Prüfung die weitere Entschei-
dung abhängig wäre.

Wenn der schweizerische Bundesrath damals der An-
ge egenhert für einztweilen keine weitere Folge geben zu sollen
g anbte, so haben sich im Verlauf der seither verflossenen

acht Jahre die Verhältnisse unzweifelhaft günstiger gestaltet.
Mehrere Staaten haben inzwischen über die Jndnstricarbeit
Gesetze erlassen, andere bereiten solche vor; verschiedene gesetz-

gebende Körper befassen sich mit einschlägigen Vorlagen und
haben auch speziell die Frage internationaler Abmachungen
über den Gegenstand schon zur Erörterung gebracht. Diese
Frage ist ferner in der Literatur einläßlich behandelt worden
und im öffentlichen Leben wendet sich ihr ein wachsendes
Interesse zu, welches viele der frühern Bedenken beseitigt zu
haben scheint. Wichtige Kundgebungen haben stattgefunden,
von denen nur eine der neuesten, die Beschlüsse des sechsten
internationalen Kongresses für Hygieine und Demographic
zu Wien im Jahre 1887, erwähnt sein möge. Üeberall

haben sich die Produktions- und Arbeirerverhältnisse, wie
wohl nicht zu erkennen ist, so gestaltet, daß jener Frage
wirklich eine aktuelle Bedeutung zukommen dürfte.

Der schweizerische Bundesrath glaubt daher nicht inop-
portun zu handeln, wenn er bei den Negierungen den Gegen-
stand neuerdings anregt, und zwar, wie es die nun besser

abgeklärten Verhältnisse erlauben, in bestimmterer Form,
wodurch die schon früher geltend gemachten Wünsche einzelner
Regierungen Berücksichtigung finden.

Nach der Auffassung des schweizerischen Bundesrathes
würde es sich nicht darum handeln, internationale Verein-
barnngen einzig im Interesse der Arbeiter und ihrer Familien
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in SluSfiäff 31t nehmen — bie allgemein gebräuchliche Ve=

geichnung „internationale Slrbeiterfchuhgefeßgebung" muß Wohl
auch) hinfichtlich beS SlugbrncfS „©efeßgebung" als eine

nicht gang 3utreffer.be augefeïjen toerben — fonbern eS

fcßeinen ihm gtuei SRomente ins ©ewidjt gu fallen, einer*

feitS eine gemiffe Siegelung ber inbuftriellen fprobuftiort,
anberfeitS bie Verbefferung ber Slrbeiteroerhöltniffe.

3n erfterer §infidjt möge barauf î)tngemtefeu werben,
baß internationale ©taatSüerträge bielett baS erfolgreichfte
Rütte! erfcljeinen, um eine Verminberung ber über ben Ve*

barf î)inauêgeÇenben SBaarenerseugung unb ber oon ihr
üerurfachten Uebet 31t erzielen unb bie gegenfeitigen RrobufiottS*
berhältniffe in natürliche unb rationelle ©chranfen guriic£=

gnführen.
3Rit ber ©rffrebuttg biefeS einen 3ieleS hängt aber wohl

biejenige beS anbern, bie Sage ber Slrbeiter beffer 31t geftalten,
3itfammen, benn bie nationale ©efeßgebuttg fann in ihrer
Dbforge für bie Slrbeiierfamilien nur bis §u einer gewiffen
©renge gehen. Daß eS aber bringenb geboten fei, bie Wirf*

fame Dljätigfeit beS ©taateS auch in biefer Richtung 311

entfalten, bewetfen bie bereits beftehenben, 3um Süheil bor
bielen Desennien f^on erlaffenen ©efeße gahlreicher Sänber,
fowie bie fchlimmen Refultate, welche aus ben mannigfaltig*
ften auf biefem ©ebieie oorgenommenen hhfliünifchen, ftati*
ftifchen unb josialwiffenfchaftliihen Unterfuchungen fich ergeben

haben. ©S Wirb als ein ©ebot ber Humanität fowoht als
ber ©orge für bie burch Degenerirung großer Veüölferungs*
flaffen gefdjwächte SBehrfraft ber ©taaten begei<f»net, ben

3uftanb ber Dinge nid)t fortbeftehen 3U laffen.
SlHerbingS werben fich bie ansuftrebenben fÇortfchïitte

nicht auf einmal oermirflichen laffen, fonbern es fann fiel)

ltngttjeifelhaft nur barum banbeln, bie sunädjft erreichbaren
311 oerfolgen. 3n biefem ©inne möchten als mit ©rfolg
oon einem ©taatenOerbanb 3U regutirenbeu ©ebiete üor Slllem

angefehen werben: bie inbuftrielle ©onntagSarbeit, bie in*
buftrieüe Einher* unb Srauenarbeit, infofern, als bnreh eine

atlgu intenfioe unb attsu frühgeitige SluSnüßung burch süte
ben ©efeßett ber Statur unb ber ©itte sumiberlaufenbe Ver*
wenbung ber Slrbeitsfräfte bie Samilie phhftfcher wie mora*
lifdjer Deßraüation entgegeugeführt unb gerftört wirb.

Die Slrt unb Sßeife beS Vorgehens bürfte nact) Slnfidjt
beS fcf)Weigerifchen VunbeSratheS barin befteljen, baß fich

3unäd)ft eine feinen bißlomatifchen ©ha^at'ter tragetibe Sfon*

fereng oon Delegirten ber oerfchiebenen ©taaten üerfammelte,
um auf ©runb eines ^programmes bie Srage 31t berathen
unb biejetiigett fünfte feftgufehen, beren SluSführung burch
internationales itebereinfommen ben hohen Regierungen als
toünfchbar 31t begeicfjnen wäre. SUS Vrogrammpunfte ertaubt
fich bet' fchtoeigerifche VunbeSrath, im ©iitne ber üorfteheuben
StuSführungen unb in £>infid)t auf bie bereits beftehenbe
©efeßgebung in ben oerfchiebenen ©taaten, unmaßgeblicher*
weife üor3itfchlagen:

1) Verbot ber ©onntagSarbeit.
2) Seftfeßung eines RünimalalterS für bie 3ulaffung

oon éinbem in fabrifmäßigen Vetrieben.
3) fyeftfehuug eines SRa^tmalarbeitStageS für jugettblidje

Slrbeiter.

4) Verbot ber Vefchäftiguug Oon jugenblidjen unb weib*
liehen Sßerfonen in befonberS gefunbheitsfchäblichen unb ge*
fährlichen Setrieben.

5) Vefcßränfung ber Radjtarbeit für jugenbliche unb
weibliche Vertonen.

6) Slrt unb Sffieife ber SluSführung allfällig abgefdjloffener
Serträge.

SBetui fich bie Sîonfereng über biefe Sanfte ober eingelne
berfelben geeignet hätte, fo würben bie Refultate ben hohen

Regierungen als unberbinbliclje Vorfdjläge 31t unterbreiten
fein. 3n bem Salle, baß ber einen ober anbern ber hohen
Regierungen nur ein Dßeil biefer Vorfdjläge genehm wäre,
fönnten befonbere internationale Itebereinfommen betreffenb
eingelne Sragen jewetlen oon beujenigett ©taaten in SluS*

ficht genommen werben, welche hinfi<htftch bereu Söfuug
übereinftimmen. Die Vereinbarungen würben nicht ben ©inn
haben, bie nationalen ©efeße 31t erfeßeit, fonbern bie fon*
trahirenben Dßeile oerpflichten, in ihrer eiuljeimifcheu ©efeß*
gebung gewiffe RMnitttalforberungen burchsufüßren ; benfenigen
©taaten, welche weiter gehen Wollten, bliebe bieS felbftüer*
ftänblich unbenommen, Wie benn auch bie ©rfjweig ihre
gabrifgefeßgebung, welche fich in ben 3Wölf fahren ißreS
VefteßenS oottftänbig eingelebt hat, nicht abgufchwächen,
fonbern weiter 311 entwicfeltt gebeult. S in' ©taaten, beren

©efeßgebung jene Rlinimalforberungeu sur 3üt noch nicht
erfüllt, Wäre wohl bei eoentuetlem Veitritt 31t einem inter*
nationalen Uebereinfommett eine angemeffene UebergangSgeit
311 ftipulirett. Die fîeftîehung ber ©taatsoerträge felbft würbe
fpätern Sfonferensen ber einseinen hiegw geneigten ©taaten
oorbeßalten fein.

3nbem ber fdjweiserifche VunbeSrath biefe feine Slnfichteit
bett hohen Regierungen sur Vrüfung 31t unterbreiten bie

©hre hot, möchte er biefelben um geneigte Rüttheiluug er*
fudjen, ob es ihnen genehm wäre, eine im ©eptembei biefeS
SahreS in Vern abguhalteube oorbereitenbe Sonfereits burch

Delegirte 3u befchiefen.

Der VunbeSrath behält fich öor, wenn, wie er hofft,
feine Slnreguug günftige Slufnahme finbet, ben hohen Re*

gierungen ein betaillirteS Rrogramm 31t unterbreiten, WeldjeS
als VafiS ber Verafhnng 31t bieuen hätte.

©in Sßorf üöer ©iffatiüe.
(Von 2)ireftor penitaiut Sträßer, CUjemifer, in Veipgtg.)

Unter „©iffatio" oerfteht man eine ©ubftan3, welche
baS Drocfnen ber Oelfnrben befcfjleunigt. Rlan benußt als
©iffatio SRennige (rotheS Vleiorob), Vlei* unb ©ilberglätte
(Vleiopjb), borfaureS SRauganoïhbul unb Rtiffhungen aus
oerfchiebenen Rtangaufalseu mit 3infoi;t)b; mit biefett ©toffen
Werben bie troefnenben Dele, refp. ber Sirniß gefönt. SBeniger
Slntoenbitng ftnbett effigfaureS Vleioïhb, b. i. Vleisncfer, unb
WafferfreieS fchwefelfaureS ^infopfb bei gerftetluug oon ©iffa*
tioett.

Ueber bie Sarftetluug ber ©iffatiüe gehen Wir hinweg,
ittbem uns heute bie Sm0e intereffiren foil: „SSetcße 2Bir*
fung befißen bie ©iffatioe?" 3n ben Sehrbüchern unb in
ben Vücheru über firniß** unb Sacffabrifatiou finbeu wir
über biefe Smfle fnum eine Slntloort; eS heißt geWönlich
in berartigen Sßerfen betr. ber ©iffatiüe, baß ölfaure Ver*
binbungen ber betr. RtetaHojhbe entfteßen, welche baS fchttellere
Drocfnen ber Sm'bauftrtche bebingeti. — Unb bod) ift bie

eingehe'nbfte Jfenntttiß ber hierbei eintretenben chemifchen Um*
ftänbe abfolut erforberlich, wenn man bie richtige StuSioahl
ber ©toffe treffen, ober wenn man. üerfudien will, eine Ver*
befferung in ber Sabrifation ber ©iffatiüe 3U erreichen.

Die eingehenbften Verfuche über ©iffatiüe unb beren

©inwirfung bei bem Delfarbeuanftriche hat §err ®. 81. Vitcf)*
heifter in Hamburg oorgeitommen, unb hat berfelbe in attS*
fi'thrlichfter SOäeife über feine intereffanten Verfuge in ber

Seipgiger „Droguiften*3eitung" referirt.
Saffen mir bie Refultate aller biefer oerfchiebenen Ver*

fuche sufammen, fo ergibt fich als praftifdje ©chlußfolgerung
SolgenbeS:

1. Die Slnmenüung bon 3inffal3en (fchwefelfaureS 3inf*
Oïhb, 3infoitriol) :c. sur Vereitung oon ©ift'atioen
unb Sirniffen ift überfliiffig, weil 3U Wenig wirffatn.

IUustrirte schweizerisch« Dandwerker-Zeitung

in Aussicht zu nehmen — die allgemein gebräuchliche Be-
zeichnung „internationale Arbeiterschutzgesetzgebung" muß wohl
auch hinsichtlich des Ausdrucks „Gesetzgebung" als eine

nicht ganz zutreffende angesehen werden — sondern es

scheinen ihm zwei Momente ins Gewicht zu fallen, einer-

seits eine gewisse Regelung der industriellen Produktion,
anderseits die Verbesserung der Arbeiterverhältnisse.

In ersterer Hinsicht möge darauf hingewiesen werden,
daß internationale Staatsverträge vielen das erfolgreichste
Mittel erscheinen, um eine Verminderung der über den Be-

darf hinausgehenden Waarenerzeugung und der von ihr
verursachten Uebel zu erzielen und die gegenseitigen Produkions-
Verhältnisse in natürliche und rationelle Schranken zurück-

zuführen.
Mit der Erstrebung dieses einen Zieles hängt aber wohl

diejenige des andern, die Lage der Arbeiter besser zu gestalten,

zusammen, denn die nationale Gesetzgebung kann in ihrer
Obsorge für die Arbeiterfamilien nur bis zu einer gewissen

Grenze gehen. Daß es aber dringend geboten sei, die wirk-
same Thätigkeit des Staates auch in dieser Richtung zu

entfalten, beweisen die bereits bestehenden, zum Theil vor
vielen Dezennien schon erlassenen Gesetze zahlreicher Länder,
sowie die schlimmen Resultate, welche aus den mannigfaltig-
sten ans diesem Gebiete vorgenommenen hygieinischen, stati-
stischen und sozialwissenschaftlichen Untersuchungen sich ergeben

haben. Es wird als ein Gebot der Humanität sowohl als
der Sorge für die durch Degenerirung großer Bevölkerungs-
klaffen geschwächte Wehrkraft der Staaten bezeichnet, den

Zustand der Dinge nicht fortbestehen zu lassen.

Allerdings werden sich die anzustrebenden Fortschritte
nicht auf einmal verwirklichen lassen, sondern es kann sich

unzweifelhaft nur darum handeln, die zunächst erreichbaren

zu verfolgen. In diesem Sinne möchten als mit Grfolg
von einem Staatenverband zu regulirenden Gebiete vor Allem
angesehen werden: die industrielle Sonntagsarbeit, die in-
dustrielle Kinder- und Frauenarbeit, insofern, als durch eine

allzu intensive und allzu frühzeitige Ausnützung durch eine
den Gesetzen der Natur und der Sitte zuwiderlaufende Ver-
Wendung der Arbeitskräfte die Familie physischer wie mora-
lischer Depravation entgegengeführt und zerstört wird.

Die Art und Weise des Vorgehens dürfte nach Ansicht
des schweizerischen Bundesrathes darin bestehen, daß sich

zunächst eine keinen diplomatischen Charakter tragende Kon-
ferenz von Delegirten der verschiedenen Staaten versammelte,
um auf Grund eines Programmes die Frage z» berathen
und diejenigen Punkte festzusetzen, deren Ausführung durch
internationales Uebereinkommen den hohen Regierungen als
wünschbar zu bezeichnen wäre. Als Programmpunkte erlaubt
sich der schweizerische Bundesrath, im Sinne der vorstehenden

Ausführungen und in Hinsicht auf die bereits bestehende

Gesetzgebung in den verschiedenen Staaten, unmaßgeblicher-
weise vorzuschlagen:

1) Verbot der Sonntagsarbeit.
2) Festsetzung eines Minimalalters für die Zulassung

von Kindern in fabrikmäßigen Betrieben.
3) Festsetzung eines Maximalarbeitstages für jugendliche

Arbeiter.
4) Verbot der Beschäftigung von jugendlichen und weib-

lichen Personen in besonders gesundheitsschädlichen und ge-
fährlichen Betrieben.

5) Beschränkung der Nachtarbeit für jugendliche und
weibliche Personen.

6) Art und Weise der Ausführung allfällig abgeschlossener
Verträge.

Wenn sich die Konferenz über diese Punkte oder einzelne
derselben geeignet hätte, so würden die Resultate den hohen

Regierungen als unverbindliche Vorschläge zu unterbreiten
sein. In dem Falle, daß der einen oder andern der hohen
Regierungen nur ein Theil dieser Vorschläge genehm wäre,
könnten besondere internationale Uebereinkommen betreffend
einzelne Fragen jeweilen von denjenigen Staaten in Aus-
ficht genommen werden, welche hinsichtlich deren Lösung
übereinstimmen. Die Vereinbarungen würden nicht den Sinn
haben, die nationalen Gesetze zu ersetzen, sondern die kon-
trahirenden Theile verpflichten, in ihrer einheimischen Gesetz-

gebung gewisse Minimalforderungen durchzuführen; denjenigen
Staaten, welche weiter gehen wollten, bliebe dies selbstver-
ständlich unbenommen, wie denn auch die Schweiz ihre
Fabrikgesetzgebung, welche sich in den zwölf Jahren ihres
Bestehens vollständig eingelebt hat, nicht abzuschwächen,
sondern weiter zu entwickeln gedenkt. Für Staaten, deren

Gesetzgebung jene Minimalforderungen zur Zeit noch nicht
erfüllt, wäre wohl bei eventuellem Beitritt zu einem inter-
nationalen Uebereinkommen eine angemessene Uebergangszeit
zu stipuliren. Die Festsetzung der Staatsverträge selbst würde
spätern Konferenzen der einzelnen hiezu geneigten Staaten
vorbehalten sein.

Indem der schweizerische Bundesrath diese seine Ansichten
den hohen Regierungen zur Prüfung zu unterbreiten die

Ehre hat, möchte er dieselben um geneigte Mittheilung er-
suchen, ob es ihnen genehm wäre, eine im September dieses

Jahres in Bern abzuhaltende vorbereitende Konferenz durch

Delegirte zu beschicken.

Der Bundesrath behält sich vor, wenn, wie er hofft,
seine Anregung günstige Aufnahme findet, den hohen Re-
gierungen ein detaillirtes Programm zu unterbreiten, welches
als Basis der Berathung zu dienen hätte.

Ein Wort über Sikkative.
(Von Direktor Hermann Krätzer, Chemiker, in Leipzig.)

Unter „Sikkativ" versteht man eine Substanz, welche
das Trocknen der Oelfarben beschleunigt. Man benutzt als
Sikkativ Mennige (rothes Bleioxyd), Blei- und Silberglätte
(Bleioxyd), borsaures Manganoxydul und Mischungen ans
verschiedenen Mangansalzen mit Zinkoxyd; mit diesen Stoffen
werden die trocknenden Oele, resp, der Firniß gekocht. Weniger
Anwendung finden essigsaures Bleioxyd, d. i. Bleizucker, und
wasserfreies schwefelsaures Zinkoxyd bei Herstellung von Sikka-
tiven.

Ueber die Darstellung der Sikkative gehen wir hinweg,
indem uns heute die Frage interessiren soll: „Welche Wir-
knng besitzen die Sikkative?" In den Lehrbüchern und in
den Büchern über Firniß- und Lackfabrikation finden wir
über diese Frage kaum eine Autwort; es heißt gewönlich
in derartigen Werken betr. der Sikkative, daß ölsaure Ver-
bindungen der betr. Metalloxyde entstehen, welche das schnellere
Trocknen der Farbanstriche bedingen. — Und doch ist die

eingehendste Kenntniß der hierbei eintretenden chemischen Um-
stände absolut erforderlich, wenn man die richtige Auswahl
der Stoffe treffen, oder wenn man. versuchen will, eine Ver-
besserung in der Fabrikation der Sikkative zu erreichen.

Die eingehendsten Versuche über Sikkative und deren

Einwirkung bei dem Oelfarbeuanstriche hat Herr G. A. Buch-
Heister in Hamburg vorgenommen, und hat derselbe in aus-
führlichster Weise über seine interessanten Versuche in der

Leipziger „Droguisten-Zeitung" referirt.
' Fassen wir die Resultate aller dieser verschiedenen Ver-

suche zusammen, so ergibt sich als praktische Schlußfolgerung
Folgendes:

1. Die Anwendung von Zinksalzen (schwefelsaures Zink-
oxyd, Zinkvitriol) ?c. zur Bereitung von Sikkativen
und Firnissen ist überflüssig, weil zu wenig wirksam.
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